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welsen insbesondere den Jeweiligen andes-
rechtlichen Verhältnissen

Volker Hohler

Das Allgemeine Gleichbehandlungs-
SESETZ

176 August 2006 GRal das Allgemeine el1210N oder Weltanschauung,
Gleichbehandlungsgesetz AGG auch Behinderung,

ekannt unter dem ursprünglich vorgesehe- er und
en Namen: „Antidiskriminierungsgesetz‘‘) sexuelle Identität
In Ya DIieses Gesetz ist für sehr viele Or
densgemeinschaften VON Srofser Bedeutung Benachteıiligungen aus diesen Gründen SsOl=
ESs betrifft s1e In ihrer Eıgenscha als An len verhindert, und s1e vorkommen, hbe-
beitgeber und als NDbleter VOIN Leistungen seıtigt werden und ZWarTr sowohl unmıttel-
sleich welcher Art bare als auch mittelbare Benachteiligungen:
Dem AGCG Jlegen Bestimmungen des Uuro-
pälschen Rechts zugrunde. Dieser Hınter-
run soll hier allerdings NIC. näher dar- begriffsklarun
gelegt werden. 1elmenNnr sollen die Bestim-
MmMungen und Auswirkungen des AGG 1Im Fol- ıne unmMIttelbareBenachteiligung 1© VOT,
genden, auch unter Heranzıehung VOIN Be1l- Wenn eıne Person aus einem der genannten
spielen, vorgeste werden. Gründe eıne wenıger unstıge Behandlung
Nach dem AGG sind Benachteiligungen (B.) rfährt als eıne andere Person In eıner Velr-
aus bestimmten Gründen (A.) In bestimmten gleichbaren Sıtuation rfährt, erfahren hat
Lebensbereichen (C©) unzuläss1g, WEl Sıe oder erfahren würde. Im letzteren Fall („er-
NIC. gerechtfertigt sind D.II und E.IT.) Zig= fahren würde‘“) INUSS eıne konkrete Gefahr
widerhandlungen verpflichten ZAU Scha- estehen, dass eiıne solche Benachteiligung
densersatz. eiıntrı iıne 1L1UT abstrakte Gefahr Ööst noch

keine Ansprüche aus Es bedari hier einer
Wiederholungsgefahr bel ereıts erfolgterBenachtelligungsgründe Benachteiligung oder einer ernsthailten Erst-
begehungsgefahr). ıne unmittelbare Be-

Das Gesetz nenn sechs Benachteiligungs- nachteiligun des Geschlechts stellt
Sründe Mach dem Gesetz ausdrücklich auch dıe

Rasse oder ethnische erKun: sünstigere Behandlung eıner Frau
Geschlecht, Schwangerschaft oder Mutterschaft dar.
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Rechtfertigungsbedürftig sind VOT diesem Yrun In Zusammenhang stehen, bezwecken
Hintergrund schon die Gewährung VOIN mehr oder bewirken, dass die ur der betreffen-

den Person verletz wIird, und WEeNN eın VoNnUrlaub und dıie eınes höheren für All-
tere Beschäftigte Benachteıiligung VOIN Jun- Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-
gen enschen) e  en der Benachteiligung gungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen
alter Menschen 16 ereıts die erste Uise- sekennzeichnetes Umfeld Seschaffen wird.
hen erregende lage VOT Yel Piloten en Be1l einer Belästigun ist eıne bestimmte me
die Lufthansa verkKla: weiıl diese hre Kapı- ens1iıta und Dauer erforderlıch, aber keine
tane schon muıt echzıg In ente chickt DIie SIC Es SenUgt, dass eın Zusammenhang
Pıloten wollen aber bISs 65 fiegen dürfen DIie mıt einem Diskriminierungsmerkmal be-
Altersgrenze für Pıloten stellt aut e_ sTe Z Beispiel weilse Haare und er,
chrift eıne „evidente unmittelbare Benach- Sprachfehler und Behinderung, dunkle
teiligung des Alters 1Im Siıinne des AGG Hautfarbe und ethnische erkun

DIie Unerwünschtheit der Verhaltenswelsedar  C6 (F.A.Z VO 11.2006
ıne mittelbare Benachteiligung ( VOIlI, 1LL1LUSS MC ereıts vorher ausdrücklich
WE dem Anschein ACH neutrale Vor- segenüber den BelästigendenZUSAKUC
schriften, alsnahmen, Krıterien oder Ver- eDraC worden SOM Es SenNUgT, dass diese
fahren Personen auUs einem der oben DEe- auUus der 1C eines objektiven Beobachters
nannten Gründe In besonderer Weılise n._ davon ausgehen konnten, dass ihr Verhalten
über anderen Personen benachteiligen kön- unter den segebenen Umständen VOIN den Be-
en 65 se1l denn, die betreffenden Vor- troffenen MC erwünscht iıst oder MC aks
schriften, alsnahmen, Krıterien oder Ver- zeptier wWITrd. Belästigendes Verhalten kann
fahren sind WK eın rechtmälsiges Zie] sowohl verbaler als auch nonverbaler Art
SAaCNAIIC. Serechtfertigt und dıe Mittel sind sSeIN. Hıerunter können z B Verleumdungen,

Beleidigungen, abwertende Außerungen,ZUT Erreichung dieses 1els erforderlich und
angemessen Anfeindungen, Drohungen und körperliche
‚Mittelbare Benachteiligung“ meınt also die Übergriffe allen, dıe 1ImM Zusammenhang mıt
Ungleichbehandlun eines M eiınem der genannten Gründe stehen
scheinbar neutralen erkmals, das Statls: ıne Anweısung Z Benachteiligung eu:
1SC überwiegend bel eıner seschützten tel, dass jemand eiıne Person dazu estimmt,
Gruppe auftritt. Beispiele einen Beschäftigten oder eıne Beschäftigte

„L1UT verheiratete Personen“ (Benachteili- eines oben genannten Grundes be-
gung Homosexueller) nachteiligen iıne Benachteiligun IMUuS$S

‚LU Personen, dıe Srölser als 1,60 sind“ MC tatsächlic. auch erTolgen
Benachteiligung er Menschen und VOIN

Frauen)
„keine Alleinerziehenden  C (Benachteili- Bestimmte ebensbereıch
gung VOIN Frauen)

Zu eachten ist aber, dass diese Benachteili- Derartige Benachteiligungen sind aber nıcht
gungen schon dann keine olchen 1ImM Sinne In allen denkbaren Lebensbereichen UNnZUu-

des AGG Sind, Wenn eın sachlicherKVOT- äss1g, sondern AUONE 1mM eZu: auf:
IC
Darüber hınaus sollen auch Belästigungen die Bedingungen, einschliefslic. Auswahl-
und Anweilsungen eıner Benachteiligun krıterien und Einstellungsbedingungen,
verhindert DZw. beseitigt werden: iıne eläs- für den Zugang unselbständiger und
tigung I6 VOTV, WEeNN unerwünschte Verhal- selbständiger Erwerbstätigkeit, unabhän-
tenswelsen, die mıt eiınem oben genannten 61g VON äatı  eıtsfeld und beruflicher Po
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sıtı1on, SOWIE für den beruflichen Aufstieg en aber och nachwirkende Folgen auftre-
soweıt 065 die Bedingungen für den A ten können: auch Geschäftsführer, soweılt es

gang A0 Erwerbstätigkeit und den erul- Sachverhalte WIe den Zugang ZAUDR atıg-
ichen uIstie seht, gelten Vorschriften keit als Organmitglied oder das Fortkommen
des AGG entsprechend auch für elIDbstan- In dieser Tätigkeit seht dürfen N1IC.
dıge und Organmitglıeder, insbesondere e1ınes oben Senannten Grundes benachteiligt
Geschäftsführerinnen und Geschäftsfüh- werden. Bestimmungen In Verträgen auch
Her SOWIE Vorstände), kollektivrechtlichen) und sonstigen Vereıin-

2 _ die BeschäftigungSs- und Arbeitsbedingun- barungen, die dieses Verbot verstofsen,
gen einschliefslich Arbeitsentgelt und Pnl sind unwirksam. 1Ine Benachteiligun daus

lassungsbedingungen, insbesondere In 1In- eınem der Senannten Gründe ÜK Arbeit-
1V1dUual- und ollektivrechtlichen Vereıin- er oder Beschäftigte ist eıne Verletzung
barungen und alsnahmen bel der UrcCcn- vertraglicher IcChten
führung und Beendigung eınes Beschäfti- Das Vorstehende Sılt interessanterweIlise auch
sungsverhältnisses SOWIEe beım beruflichen dann, WEelnNnl die Person, die die Benachteili-
uIstie gung begeht, das Vorliegen eines oben DE-
den Zugang en Formen und en Ebe- nannten Grundes G annımmt.
TienNn der Berufsberatung, der Berufsbildung Für Kündigungen sollen el In
einschliefslich der Berufsausbildung, der be- Abs AGG „ausschlıefslic  d die Bestim-
ruflichen Weiterbildung und der Umschu- mungen des Kündigungsschutzgesetzes gel-
ung SOWIE der praktıschen Berufserfahrung, ten ESs ist jedoch Yaglıc. ob diese egelun
die Miıtgliedschaft und Mitwirkung In einer Bestand enwird EU-Rıichtlinien, die
Beschäftigten- oder Arbeitgebervereini- eın Benachteiligungsverbot auch 1MmM VOIN

gung oder eıner Vereinigung, deren Mıt- Kündigungen vorsehen. DIiese unsichere
lieder einer bestimmten Berufsgruppe Rechtslage sollte berücksichtigt werden,
sehören, einschliefslich der Inanspruch- sicherheıitshalber sollte HIS auf weiteres davon
nahme der Leistungen olcher Vereıinti- au  en werden, dass das AGG auch für
gungen, Kündıgungen Sılt Vermutlich werden die AT-

5.den Sozlalschutz, einNsSscNAlıe  IC der SOZ1A- beitsgerichte HIS ZAUING europarechtlichen Über-
len Sicherheit und der Gesundheıitsdienste, rüfung des Abs AGG eınen Sewlssen

6.die sozlalen Vergünstigungen, Diskriminierungsschutz zumındest ber die
(.die Bildung, allgemeinen Regeln des Kündigungsschutz-

den Zugang und die Versorgung mıt Güz reC einführen, diıskriminierende undı-
tern und Dienstleistungen, die der Offent- gungen also für sıttenwıldrı (S 138 BGB) oder
lichkeit A0 Verfügung stehen, einschliefs- treuwldrig (S 2492 BGB) erklären.
ich VOIN Wohnraum.

Rechttertigungsgrunde fur alle ArbeIt-

Das BeschaftigungSs-verhaltnıs Miıttelbare Benachteiligungen sind keine 1ImM
Sinne des AGG und amı ZUuläss1g, Wenn eın
sachlicher Kn dafür vorlıe: (z.B ak-

Das Benachtelligungsverbot zentfreies Deutsch hbel Kundenkontakten)
Für die Zulässigkeit einer unmıiıttelbaren Be-

Beschäftigte auch Bewerberinnen und Be- nachteiligung edaries agegen mehr als L1UTr
werber SOWIE Personen, deren Beschäfti- eines sachlichen Grundes, nämlich wesent-

liıcher und entscheidender beruflicher Am:gungsverhältnis bereits eendet Ist, be]l de-
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forderungen Das iıst mehr als weck- schaften, die ihnen zugeordneten Einrich-
mäisigkeıit DIie den Beschäftigten estell- Lungen ohne Rücksicht auf hre Rechtsform
te Anforderun LLLUSS erforderlich se1ın und oder UrcC Vereinigungen, die sich die De
dem Grundsatz der Verhältnismälsigkeit ZWI1- meinschaftliche einer elıg10N oder
schen beruflichem WEeC und Schutz VOT Be- Weltanschauung Z Aufgabe machen, Ist
nachteiligung standhalten auch Zzuläss1g, WeNnNn eiıne bestimmte el1210N
Wesentliche und entscheidende hberufliche oder eltanschauung unter Beachtung des

Selbstverständnisses der jeweiligen Reli-Anforderungen In diesem Siınne jegen
VOT be]l Ammen, Angehörıgen VON Spezla- gionsgemeinschaft oder Vereinigun 1mM Hın-
leinheıten In Armee oder Polizel, Schauspie- 1C auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder

nach der Art der Tätigkeit eıne serechtfer-lern, Mannequıns und auch bel Priestern.
Zu eachten Ist, dass die Vereinbarung eıner berufliche Anforderun darstellt
gerıngeren Vergütung für leiche oder gleich- )as Verbot unterschiedlicher Behandlung
wertige Arbeit e1nes oben genannten der Religion oder Weltanschauung be
Grundes (z.B Behinderung) NnıIC amı DEe- ru nıcht das ec der Religionsgemein-

schaften, der ihnen zugeordneten Einrich-rechtfertigt werden kann, dass dieses
Grundes besondere Schutzvorschriften gelten Lungen ohne Rücksicht auf hre Rechtsform
ıne unterschiedliche Behandlung des oder der Vereinigungen, dıe sich dıe DE-

meinschaftliche eıner elıg10N oderAlters ist aber zulässig, Wenn s1e objektiv und
angemessen und Uurc eın legıtımes Ziel Weltanschauung ZUT Aufgabe machen, VON

(Bsp Höhere Qualifikation, Betriebstreue, ihren Beschäftigten eın oyales und ufrich
rölsere Erfahrung lterer Bewerber, röflsere es Verhalten 1mM Sınne des jeweıilıgen
Belastbarkeit Jüngerer) serechtfertigt ist. Die Selbstverständnisses verlangen können.
Mitte]l Z Erreichung dieses 1els mussen Nach geltender Rechtsprechun: ste das

und erforderlich se1In. [D kann SICH srundgesetzlich garantıerte Selbstbestim
auch Ziele handeln, die ber die Sıtuation mungsrecht der Kirche NnIC. L1UT hinsichtlich
des einzelnen Unternehmens und der Yan- ihrer körperschaftlichen Organısatıon und
che hinausgehen und VON allgemeınem nter- Amter sondern auch hinsichtlich ihrer
ESSC SINd, WIe z Beschäftigungspolitik, Ay- „Vereinigungen, die sich nIC. die allseitige,

sondern L1UTr die partielle des religıösenbeitsmarkt oder berufliche Bildung.
IC zulässig ist CS, bel eICHeENr Qualifika- oder weltanschaulichen Lebens ihrer Mitglıe-
tıon automatisch Jüngeren Bewerbern den der ZU Ziel esetztenVoraussetzung da:

für ist aber, dass der WEeC der VereinigunVorzug en
iıne unterschiedliche Behandlung Ist auch serade auf die Erreichung eınes olchen Zie-
zuläss1g, WE UuUrc. geeıgnete und ange- les Serichtet ist. Das Sılt ohne weıteres für 0
IMNesSseIle alsnahmen bestehende Nachteile sanisatorisch oder institutionell mıt Kirchen

eines oben Senannten Grundes Vel- verbundene Vereinigungen wWIe rden, deren
hindert oder ausgeglichen werden sollen Daseinszweck eıne Intensivierung der e
(Beispiele Frauenquoten, Plätze 1mM Be- samtkirchlichenAufgaben nthält Es Sılt aber
triebskindergarten L1UT für Frauen) auch für andere selbständige oder unselb-

standıge Vereinigungen, WEl und soweıt ihr
Rechtfertigungsgrunde WEeC dıie © oder Förderung eınes relıgı

fur die Kırche Osen Bekenntnisses oder die Verkündung des
aubens ihrer Mitglieder ist. Mafsstab für das

iıne unterschiedliche Behandlung Vorliegen dieser Voraussetzungen kann das
der eligion oder der Weltanschauung bel Ausmafs der institutionellen Verbindung mıt
der Beschäftigun WKO Religionsgemeıin- eıner Religionsgemeinschaft oder die Art der
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mıt der Vereinigun verfolgten 1ele seın  66 verletzung IC vertreten hat
BVerfGE 24, 236 (246 E BVerfGE 46, L3 (85 el ürften für Ordensgemeinschaften, die
10 BVerfGE (0Ü, 138 hıs 173) Auf diese be- ihren weltlichen USAruC In der Rechtsform
üuhmten Ausführungen des Bundesverfas- des eingetragenen Vereıns organısıeren,
sungsgerichts nımmt die Gesetzesbegrün- andere alsstabe gelten alls für solche,
dung ZU AGG ausdrückli eZzu die Körperschaften des öffentlichen Rechts
Erlaubt ist 0S der Kırche und den kirchlichen sind:
Einrichtungen dıie Religionszugehörigkei Der Europäische Gerichtsho hat In der
als berufliche Anforderun anzusehen SOWIE Rechtssache „Draempaehl“ entschieden, dass
nach der wohl zurzeılt herrschenden Ansıcht, sich eın Mitgliedstaat alur entsche1-
hbel Kirchenaustritt und einer Wiederverhei- det, den Verstoifs das Diskriminie-
ratung eıne Kündigung auszusprechen. rungsverbot 1mM Rahmen einer zivilrecht-
IC serechtfertigt sıind dagegen unter- ichen Haftungsregelun mıt einer an  102
SCAHI1eAdlIicheEe Behandlungen dus anderen oben belegen, die Richtlinie 76/207/EWG eiıner
genannten Gründen als der elıgıon oder innerstaatlichen gesetzlichen egelun ent-
Weltanschauung Vor diesem Hintergrund ist gegensteht, die für eınen NSpruc auf Scha-
die Verhängung VOIN Sanktionen Ho- densersatz Diskriminierung auigrun
mosexualıtät oder Verpartnerun sehr DYO- des Geschlechts bel der Einstellun die Vor-
blematisch Der Zusammenhang Z Reli- aussetzung des Verschuldens aufstellt
S10N wird In diesen Fällen nämlich als nicht DIie enannte U-Richtlinie bindet aber

11(@ angesehen w1e der dem aUuUS- srundsätzlıch L1UTr die taaten und ohl auch
drücklich verbotenen Diskriminierungs- die Körperschaften des öffentlichen Rechts,
merkmal der sexuellen Identität MC dagegen Yıvate Körperschaften wWIe

Vereıine.
| Sanktionen ©  en e1ınes chadens, der NIC Vermö-

Sensschaden ist, kann der oder die Beschäf-
Beschäftigte sind berechtigt, hre Tätigkeit eıne an  me Entschädigung ın
ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen Geld verlangen. DIiese Entschädiıgun arf be]
soweıt dies ihrem Schutz erforderlich eiıner Nichteinstellung drei Monatsgehälter
ist), WE der Arbeitgeber keine oder L1UTr NIC. übersteigen, Wenn der oder die Be-

schäftigte auch Hel benachteiligungsfreiergenügende alsnahmen Z Unterbindun
eıner Belästigung engrei Auswahl NIC eingeste worden ware
Be]l einem Verstois das Benachteili-

Fristengungsverbo kann der Arbeitnehmer auf
Unterlassung klagen
Ferner ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Der Schadensersatzanspruch nach dem AGO

INUSS innerhalb VON Zzwel Monaten nach ennt-UE die Benachteiligung entstandenen
chaden ersetizen (be1 einer Nichteinstel- NIS der Benachteiligun: be]l eıner Nichtan-
lung beispielsweise die Zahlung der Differenz stellun nach Zugang der  ehnung chrift-
zwıischen Arbeitslosengeld und Vergütung lıch eltend emacht werden (es sel denn, die
bis der abgelehnte Bewerber oder dıe abge- Tariıfvertragsparteien en etwas anderes VeI-

lehnte Bewerberin VON einem anderen Ar- einbart) Innerhalb VON drei Monaten, nach der
beitgeber eingestellt wird eıne Einstel- schriftlichen Geltendmachung 111USS lage VOT

lungsanspruch den Benachteiliger be- dem Arbeitsgericht rhoben werden (S 61 des
sSte dagegen NIC. rbeitsgerichtsgesetzes
Keine Verpflichtung ZU Schadensersatz soll Daneben sınd aber andere vertragliche oder
bestehen, Wenn der Arbeitgeber dıe Pflicht- deliktische Ansprüche möglıch Für diese
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selten dıe vorgenannten besonderen AuUS* schein schicken (wichtig 1M 1INDL1IC auf
schlussfristen IM® den VerjJährungsbeginn

Fragenkatalo erstellen und Protokall
SoTfortmaisn führen Einstellungs- und AblehnungSs-

sründe für alle Bewerber notieren und
Im Betrieb, dem Unternehmen oder der die Bewerbungsunterlagen aller Bewer-
Dienststelle [11USS auch, WeEell dort wWwen1- ber archıvieren.
Dger als 1ltarbeıter beschäfti sınd!) e1- - Darauf achten, dass „mIissbräuchliche

Beschwerdestelle eingerichtet werden, Bewerber“, die 0S auf Schadenersatzkla-
die sıch die 1ltarbeıter wenden können, gen und Entschädiıgun abgesehen ha-

WEl s1e sich 1ImM Zusammenhang mıt iln ben, werden.
TeIMN Beschäftigungsverhältnis VOIN Arbeit- Mitarbeiter für das ema sensıbıilisieren
eber, VON Vorgesetzten, Kolleginnen, Kol- und entsprechend chulen (nıc MNONG für
en oder auch VOIN Drıtten Delästigt füh- den gegenseıtıgen Umgang 1M Betrieb,
len DIe Beschwerde ist prüfen und das sondern auch ImM Umgang mıt Kunden,
rgeDnNıs ist dem 1lLarbeıter miıtzuteılen Lieferanten etc.)
Es reicht dUS, als Beschwerdestelle eıne In Seeıgneter Welilse, insbesondere 1Im Rah-
Vertrauensperson (z.B Vorgesetzter, IMS- LLIeN der beruflichen AUNS- und Fortbildun
besondere auch OÖkonom/in, Gleichstel- auf dıe Unzuläss1  eit VOIN Benachteili-
lungsbeauftragte(r), ıtarbeitervertre- Qgungen hinweisen.
ter/ın) benennen. er Beschäftigte esitzt eın Beschwer-
Das AGG 111USS den Mitarbeitern zZUugang- erecht Arbeitgeber sınd verpflichtet,
lıch emacht werden, etwa NOAushang dem nacChzugehen und Sg egenmals-

schwarzennAuslegung oder auch nahmen ergreifen. Unterbleiben diese,
Einstellen INns nNntirane ist der Betroffene berechtigt, seıne (

tigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts
VII In Zukunft einzustellen.

Bel Verstöfßlßen das AGG (Nn1iC MSI
Eın Arbeitsplatz darf IC unter Verstofs e Arbeitnehmer, auch Uurc Dritte)

das Benachteiligungsverbot e_ andeln |)ıie Bandbreite der Sanktionen
schrieben und vergeben werden: reicht VO klärenden espräc. über Ab-

Stellenanzeigen möglıchst neutral fOr- mahnungen, Umsetzungen, Versetzungen
mulieren und auf alters- oder DC- HIS hın ZUT Kündigung, gegenüber Drıit-
schlechtsspezifische Angaben „Junger ten ist insbesondere eın Hausverbot eY-

1ltarbeıter  CC verzichten. wagen
IM Stellenanzeigen spezielle Anforde- Relevante Unterlagen miıindestens drel

rungen, die NIC direkt mıt der konkre- re aufbewahren für andere vertraglı-
ten Tätigkeit tun aben, beispiels- che und deliktische Ansprüche gelten die

Ausschlussfristen des AGG nämlichwelse spezılısche Muttersprachenkennt-
NISSE, vermeiden. NIC
Bewerbungsgespräche dokumentieren. Inner- und aufßserbetriebliche Weiterbil-
Zeugen können hılfreich se1InN. Fragen dungsangebote allen Beschäftigten
ach Kinderwunsch oder Kındern, Fa- anglıc machen.
milienstand, nach Parte1- oder Gewerk- Sicherheitshalber sollte davon n_
chaftszugehörigkeit und ach vorhan- gen werden, dass das AGG auch für Kün-
denen Behinderungen unterlassen. 1gungen Sılt

- Absagen per Einschreiben mıt Rück-
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rIıva Wiırtschaftsverkenr Be]l der Vermiletung VON Wohnraum Sreift das

AGG eshalb ausdrücklich dann NIC WenNnn

el Parteıen oder hre Angehörigen den
Das Benachtelligungsverbot Wohnraum auf demselben Grundstück na

ben
en dem Diskriminierungsverbot 1ImM Aar- Wenn eın Vermieter MI mehr als 5() Woh-
beitsrechtlichen Bereich chützt das AGG auch nungen vermıietet, 1e n der Regel“ kein
den prıvaten Wirtschaftsverkehr. er gelten Massengeschäft VOT. ulassı ist be]l der Ver-
die 1ele des AGG auch für Kauf-, Miet-, mietung VOI Wohnraum auch eıne unter-
acht-, Werk-, Dienst-, Darlehens-, Versi1- SCAHIeAdlIiıcheEe Behandlung, die dazu jent,
cherungSs-, Geschäftsbesorgungsverträge z1al au.  inE Bewohnerstrukturen und
und sonstige Schuldverhältnisse soweılt die ausgeglichene wirtschaftliche, kulturelle
angebotenen uter und Dienstleistungen der und sozlale Verhältnisse schaffen und

erhaltenÖffentlichkeit ZUT Verfügung stehen Letzte-
165 ist der Fall, WenNnn eın Angebot Z Vey- Auch el familien- und erbrechtlichen
tragsschluss UK Anzeıgen In Tageszeıtun- Schuldverhältnissen Sreift das AGG MC
gen, Schaufensterauslagen, Veröffentli- e  en des inneren Zusammenhangs mıt
un 1M nterne oder auf vergleichbare dem YDrecC sollen ach der Gesetzesbe-
Weıise öffentlich ekannt emacht wIrd. Es rundun. auch Vereinbarungen ber eiıne
omMm el MC darauf WIe STOIS dıe vorweggenommeneoMIVO AGG
angesprochene Öffentlichkeit ist, sondern rfasst werden.
L1UT darauf, dass die Erklärung über die Pri-
vatsphäre des Anbietenden hınaus elangt Zulassige Unterscheidungen
annn umfasst das Benachteiligungsverbot
Srundsätzlıch alle Massengeschäfte, dıie 1107- ıne Unterscheidun der Rasse oder
malerweise ohne Ansehen der Person In e1l- der ethnischen Herkunft iıst unzulässig
ner Vielzahl VOIN Fällen unter vergleichbaren und kann MIC Serechtfertigt werden. 1ıne
Bedingungen zustande kommen. ıne Be- Unterscheidung anderer Diskriminie-

rungsmerkmale Ist Zzuläss1g, WEl eın SACH-nachteiligung der Kasse oder etNnN1-
schen Herkunft ist aber auch hbel anderen Ge- lıcher Grund alur vorlıe
schäften unzuläss1g. Ob eın Massengeschäft

l1er nenn das Gesetz olgende Beispielevorlıe ist aus der Perspe  1ve des Anbieters
beurteilen (SO stellt DSDW. der Verkauf e1- dıe Vermeidung VOIN Gefahr und die Ver-

11es Kfz für eınen Händler eın Massengeschäft hütung VOIN chäden Bsp Verbot des Zai-
dar, NnIC. aber für „Otto Normalverbrau- Fahrgeschäften für Behinderte,
cher“) Frauenhäuser, Sgf. auch Frauenparkplät-
ıne Ausnahme wird für solche De- Ze),
MaC. In denen mıt dem Vertragsschluss eın der Schutz der Intimsphäre Bsp De-
besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnıis rennte Öffnungszeiten für Frauen und
der Vertragsparteien oder ihrer Angehörıgen Männer In Schwimmbädern und Saunen),
begründet wWIrd. Das kann beispielsweise der die persönliche Sicherheit,

das enNnlende Interesse der urchset-Fall se1n, Wenn es sich für den nbıeter
eın besonders bedeutendes Geschäft handelt zung der Gleichbehandlun be]l der GEe-
oder WEeNnNn der Vertrag einen besonders währung besonderer orteıle Bsp Ra-
gen oder lang andauernden Kontakt der Ver- für Schüler, Studenten, Rentner),
Lragspartner oder ihrer Angehörıiıgen mıt sıch dıe Anknüpfung dıe elıgıon, WeNn s1e
bringt. 1Im ID auf die usubun der Reli-

4A65



D
sionsfreiheit oder auf das Selbstbestim- Beweilsführung
mungsrecht der Religionsgemeinschaf-
ten, der ihnen zugeordneten Einrichtun- Der Betroffene INUSS lediglich Indizien für e1-
gen ohne Rücksicht auf hre Rechtsform Benachteiligung vorbringen, ZU eispie
SOWIE der Vereiniıgungen, die sıch die De- eıne Stellenausschreibung „Sekretärin“,
meılınsame einer elıg10N ZUT Ayıle Außerungen VOIN Personen,
sabe machen, unter Beachtung des Jewel- rühere Benachteiligungen,
en Selbstverständnisses Serechtfertigt be]l miıttelbarer Diskriminierung die
ist. Erlaubt sind emnach leiche statistische Betroffenheit

dıe Bevorzugung nach der Konfessions- Dem Arbeıtgeber/Vermieter/Verkäufer OD-
zugehörıigkeit, 1 dann die Vo Beweisführung, dass kel-
ermäfsigte Kursgebühren für Kirchen- 111e Benachteiligung erI0o DbZw. Rechttferti-
mitglieder, gungsgründe vorliegen.
Kurse 1L1UTr für Kırchenmitglieder,
die Kündigung einer Wohnung hei KIr-
chenaustri SOWIE Unterstutzung urc „Antı-
der Hostien- und Gewänderverkauf 1L1UTr alskrimIınıerungsverbande“
ZU Kırchengebrauch

erDoten siınd agegen Sanktionen Antıdiskriminierungsverbände können In
sonstiger Diskriminierungsmerkmale (z.B Prozessen ohne Anwaltszwan S eıstan
Homosexualıtät, Verpartnerung). VON Betroffenen auftreten Im Rahmen ihres

Satzungszwecks können sSI1e beraten, be]l
Folgen eINneSsS Verstofßes der Vorbereitun VON Klagen eısten und Be-

Yroliene In geriıchtlichen Verhandlungen he-
Auch 1Im privaten Wirtschaftsverkehr kann leiten
der Benachteiligte Beseltigun und ntier- eım Bundesministerium für Famılıe, SEe-
assung verlangen, aneben auch den Ersatz nıoren, Frauen und Jugend Sibt CS dıe ”Antl'
e1ınes Vermögensschadens (Beispiele Keıne diskriminierungsstelle des Bundes“. S1e 1n-
Taxıfahrt Geschäftstermin wiıird verpasst, formiert, vermittelt eratun Urc andere
eurere Wohnung [1USS emiete werden) tellen und elistet Öffentlichkeits-, Präven-
und eıne an  ne Entschädigung ESs t10ns- und Forschungsarbeit em soll sS1e
esteht aber kein Nspruc auf die eistung. Im konkreten Fall eıne utllıche Strei  e1lle-

gung anstreben.
| Formen Uund Fristen

Rechtsanwal Volker Hoöhler ist Justitiar der
Auch 1er Sılt eine Zweimonatsfiris Nach Ab- Deutschen Ordensobernkonterenz IM

Haus der raen IN Bonn.auf der Y1S ist keine erulun auf eıne Be-
nachteiligung mehr zugelassen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(AGB)

Prüfen S1e hre AGB auf Diskriminierungs-
potenzıal, insbesondere auf unbedachte KOr-
mulierungen.
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